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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

5. JUNI 1936 • ERSCHEINT MONATLICH ZWEIMAL 30. JAHRGANG • NUMMER 11

Inhalt: Zürch. Kant. Lehrerverein: Ordentliche Delegiertenversammlung, Jahresbericht für 1935 (Fortsetzung), 2. und 3. Vor-
Standssitzung — Aus der Geschichte der Witwen- und Waisenstiftung und der staatlichen Ruhegehälter für zürcherische
Volksschullehrer.

Zürch. Kant. Lehrerverein
Ordentliche Delegiertenversammlung
Samstag, den 76. Mai 7956, 74.75 77/tr, im 7/örsaa/ 797
der [/reifersifät Zäric/t.
Vorsitz: 77. C. KZeiner.

Protokoll.
1. Das Protokoll der a. o. Delegiertenversammlung

vom 21. März 1936 (Päd. Beob. Nr. 7 und 8, 1936)
wird auf einen aus der Versammlung gestellten An-
trag unter Verdankung genehmigt.

2. Der Namensaufruf ergibt die Anwesenheit von
67 Delegierten oder Stellvertretern. Es fehlen acht
Delegierte, von denen einer entschuldigt ist. Vom
Kantonalvorstand fehlt entschuldigt E. Jucker.

3. Der Vorsitzende macht verschiedene Mitteilun-
gen: a) Er gibt Aufschluss über die erfolgreiche Er-
ledigung des in der a. o. Delegiertenversammlung vom
März erhaltenen Auftrages, Mittel und Wege dafür
zu suchen, dass die Volksschullehrerschaft z. B. auch
im Fall einer länger dauernden Erkrankung ihres
Vertreters im Erziehungsrat von wichtigen sie betref-
fenden Fragen zeitig Kenntnis erhalte, b) In einem
kurzen Artikel verwahrte sich W. Schmid, Zürich,
dagegen, dass in der a. o. Delegiertenversammlung vom
21. März 1936 die Resolution Rüegg von einem Dele-
gierten schroff abgelehnt wurde, weil sie von einem
Freiwirtschafter kam, der aber im gegebenen Fall
keine freiwirtschaftlichen Postulate vertrat. Der Ver-
fasser wehrt sich für ein gut demokratisches Verhalten
und dafür, dass man aZZen Kollegen guten Willen und
ehrliche Absicht zubillige. Der Protest wurde aus ver-
schiedenen Gründen nicht im «Päd. Beob.» aufge-
nommen; der Versammlung wird aber in aller Kürze
von der Angelegenheit und vom Inhalt des Artikels
Kenntnis gegeben, c) Die Urabstimmung über die
neuen Statuten kann erst nach den Sommerferien
durchgeführt werden, da sich der Druck etwas ver-
zögert hat. d) Die Versammelten werden auf das vom
Schweiz. Lehrerverein herausgegebene «Schweizern
sehe Schulwandbilderwerk» aufmerksam gemacht und
eingeladen, für die gute Sache zu werben, e) Der Vor-
sitzende ersucht die Anwesenden, mit Berichten über
unsere Versammlungen in die Tagespresse zurückzu-
halten.

4. Die Versammlung ist mit der Veröffentlichung
des Jahresberichtes im «Päd. Beob.» einverstanden
und will auch den Schluss von noch ungefähr drei
Spalten durch das Vereinsorgan entgegennehmen. Der
Vorsitzende gibt Auskunft über den Inhalt des
Schlusses. Das Wort wird weder dazu noch zum schon

veröffentlichten Hauptteil verlangt, womit der Be-
rieht genehmigt ist.

5. Zentralquästor A. Zollinger spricht kurz zur
Jahresrechnung pro 1935. Der Rückschlag des Vor-
jalires konnte wieder ausgeglichen werden. Die Rech-

nung ist in gewohnter gründlicher Weise im März
durch zwei Mitglieder des Kantonalvorstandes und am
23. April a. c. durch die drei Revisoren des ZKLV
geprüft worden. Diese beantragen der Versammlung
Abnahme unter bester Verdankung. Es wird so he-
schlössen.

6. Der Voranschlag pro 1936 ist in Nr. 6/1936 des

«Päd. Beob.» mit einer Reihe von Ausführungen des

Zentralquästors erschienen. Dieser weist in der Ver-
Sammlung nochmals darauf hin, dass das vorgelegte
Budget auf einem Jahresbeitrag von Fr. 6.50 basiert.
Um diese Herabsetzung zu ermöglichen, hat der Vor-
stand seine Besoldungen um 5 % herabgesetzt und
einen Teil der Sitzungen von der Ausrichtung der
Entschädigung ausgenommen. Die einzelnen Beträge
des Voranschlages sind knapp bemessen; der Vor-
schlag im Budget 1936 beträgt Fr. 140.—; bei unvor-
hergesehenen Ausgaben in bescheidenem Umfang
würde sich ein Rückschlag ergeben, was im Hinblick
auf das relativ bescheidene Vermögen des ZKLV ver-
mieden werden sollte. Präsident H. C. Kleiner teilt
mit, dass nach heute eingegangenem Bericht mit einer
Erhöhung des Beitrages an den Festbesoldetenverband
zu rechnen ist, dass der Statutendruck höher zu stehen
kommt als vorgesehen war, und dass auch die Aus-
gaben für den «Päd. Beob.» grösser werden können,
als berechnet wurde, wenn die Abonnentenzahl der
SLZ im Kanton Zürich weiter sinkt.

Das Wort wird weder zum Voranschlag als Ganzem,
noch zu einzelnen Titeln verlangt, womit das Budget
pro 1936 genehmigt ist.

O. Kündig, Kilchberg, findet eine Herabsetzung
des Jahresbeitrages unter den gegebenen Umständen
und in diesen unsicheren Zeiten, wo man vor Ueber-
raschungen nicht gefeit ist, verfehlt. Er stellt deshalb
den Antrag auf Beibehaltung eines Jahresbeitrages
von Fr. 7.— wie bis anhin. Damit ergäbe sich unter
den günstigsten Verhältnissen ein Vorschlag von unge-
fähr Fr. 1000.—. Dieser Antrag wird, ohne dass ein
Gegenantrag gestellt wird, zum Beschluss erhoben.

7. Der Vorsitzende verweist in einem kurzen, ein-
leitenden Referat auf die in Nr. 9/1936 des «Päd.
Beob.» erschienene Darstellung, in der das Schul-
leistungsgesetz von 1919, die Abänderungsvorlage des

Regierungsrates vom November 1935 und die Ab-
Stimmungsvorlage des Kantonsrates in den Teilen ein-
ander gegenübergestellt erscheinen, für die Aenderun-
gen vorgesehen waren oder noch vorgeschlagen sind.
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Er begründet, weshalb der Kantonalvorstand dieser
Vorlage nicht zustimmt, ohne sich aber zu einer Be-
kämpfung des neuen Gesetzes entschliessen zu kön-
nen. Der Kantonalvorstand hat seine Auffassung, in
der er sich mit der Konferenz der Sektionspräsidenten
einig weiss, in einem Resolutionsentwurf zusammen-
gefasst, welcher der Versammlung vorgelegt wird.

In der langen, zum Teil sehr lebhaft geführten
Diskussion wird von H. Leber und J. Böschenstein
eine schärfere Form der Ablehnung der Vorlage bean-
tragt, wodurch bei vielen der Eindruck entsteht, es
werde mit dieser Formulierung zugleich auch eine
energische Bekämpfung des neuen Gesetzes gefordert,
um es wenn immer möglich in der Abstimmung, evtl.
vereint mit andern Verbänden oder politischen Par-
teien, zu Fall zu bringen.

Im Zusammenhang mit der Differenzierung im
Grundgehalt der Lehrer und Lehrerinnen wird ein-
gehend gesprochen über Leistungslohn und Sozial-
lohn, über den Grundsatz: bei gleichen Pflichten
gleiche Rechte, über die Beanspruchung der Vikariats-
institution durch männliche und weibliche Lehrkräfte
und über die Einstellung vor allem der Landbevölke-
rung zu dieser Frage. J. Böschenstein beantragt in
diesem Zusammenhang, man müsse in der Resolution
erklären, dass der ZKLV aus grundsätzlichen Erwä-
gungen nicht von dem seit vielen Jahren vertretenen
Prinzip des Leistungslohnes abgehe.

Nun wird zuerst mit 43 gegen 10 Stimmen beschlos-
sen, die Resolution des Kantonalvorstandes zugunsten
der Abklärung des Verhaltens dem neuen Gesetz ge-
genüber in der Behandlung zurückzulegen. Darauf
wird festgestellt, dass 3 Anwesende der neuen Vorlage
zustimmen, während sie die überwiegende Mehrheit
ablehnt. Von dieser Mehrheit treten 13 für eine ener-
gische Bekämpfung der Gesetzesvorlage ein, 46 wollen
sich mit der Erklärung begnügen, sie sei für die kau-
tonale Lehrerschaft unannehmbar; die Lehrer er-
blicken in der Vorlage nicht einen Akt der Anpas-
sung, sondern einen besonderen und gesonderten Ab-
bau der sogenannten «Privilegien» der Lehrerschaft.
Die Mehrheit will auf eine Bekämpfung verzichten,
da eine solche im Volke nicht verstanden würde. Der
von J. Böschenstein beantragte Zusatz betr. prinzi-
pieller Ablehnung der Differenzierung wird mit 34

gegen 16 Stimmen verworfen, da man sich mit der
allgemeinen Ablehnung begnügen will, ohne einen
einzelnen, nur die Lehrerschaft berührenden Punkt
besonders hervorzuheben. Dagegen stimmen 37 Dele-
gierte dem Zusatzantrag von J. Böschenstein und
H. Leber zu, wonach in der Resolution zum Ausdruck
kommen soll, dass der ZKLV dem neuen Gesetz nicht
nur nicht zustimmt, sondern dass er es ablehnt. Ein
Passus der vorgelegten Resolution über Schülerzahlen
soll, da missverständlich, gestrichen werden.

Der Vorsitzende fasst die Beschlüsse kurz zusam-
men und zeigt, wie die vorgelegte Resolution dadurch
abgeändert werden muss. Die offenbare Mehrheit
spricht sich für eine im skizzierten Sinn abgefasste
Resolution aus, die der Oeffentlichkeit durch den
Kantonalvorstand so rasch als möglich bekanntzu-
geben ist. Die definitive Fassung erhielt folgenden
Wortlaut :

Die zürcherische Lehrerschaft hat bewiesen, dass

sie an der Wiederherstellung des finanziellen Gleich-
gewichts im Staatshaushalt mithelfen will; der Re-
visionsvorlage zum Schulleistungsgesetz kann sie aber

aus folgenden Gründen nicht anstimmen: Den Er-
mächtigungsgesetzen von 1934 und 1936 hat die Leh-
rerschaft keine Opposition gemacht. Durch diese Ge-
setze wurde nicht nur die kantonale Besoldung im
gleichen Ausmass wie bei den kantonalen Beamten
abgebaut, sondern darüber hinaus sind auch die
staatlichen Ruhegehälter für die Lehrerschaft herab-
gesetzt worden. In vielen Gemeinden des Kantons ist
die Lehrerschaft ausserdem durch den Abbau der
Gemeindezulagen sozusagen durchweg und vielfach
weit über das Ausmass des kantonalen Lohnabbaues
hinaus getroffen worden. Die zürcherische Lehrer-
schaft empfindet daher die Revisionsvorlage, durch
welche die Leistungen des Staates ganz speziell für
die Lehrerschaft noch einmal verschlechtert werden
sollen, als unbillig. Die Abstimmungsvorlage will
ferner die Finanzen des Kantons auf Kosten der Ge-
meinde entlasten, indem sie ohne zwingende Gründe
ein Fünftel der \ ikariatskosten auf die Gemeinden
abwälzt. Während der auf die Gemeinden abzuwäl-
zende Anteil der Vikariatskosten im Rahmen der kan-
tonalen Finanzen, welche die einzelnen Fälle aus-
gleichen, nicht stark ins Gewicht fällt, kann er für
die einzelne, besonders für die steuerschwache Ge-
meinde die Finanzen übermässig und in einer für das

Budget nicht vorauszusehenden Weise belasten. Der
Zürcherische Kantonale Lehrerverein lehnt daher das
Gesetz ab.

8. E. Jucker, Tann-Rüti, hat seinen Rücktritt aus
dem Kantonalvorstand eingereicht. Vorstand und Prä-
sidentenkonferenz beantragen nach gründlicher Prü-
fung Genehmigung. Die Delegiertenversammlung
stimmt nach kurzer Diskussion zu, und der Vor-
sitzende dankt dem Zurücktretenden im Namen des
Kantonalvorstandes für die in den vergangenen zwei
Jähren dem Verein geleistete Arbeit. A. Hinn, Präsi-
dent der Sektion Hinwil, schliesst sich diesem Dank
an und empfiehlt H. Hofmann, Primarlehrer in Ober-
Wetzikon, als Nachfolger. Die Vorschläge werden
nicht vermehrt, der Vorgeschlagene ist damit gewählt.

9. Von unseren 10 Hauptdelegierten in den Fest-
besoldetenverband sind E. Hardmeier und J. Egli,
Thalwil, gestorben, O. Kupfer und H. Schönenberger
zurückgetreten. Auf Antrag des Kantonalvorstandes
beschliesst die Versammlung, die bisherigen Eventual-
Delegierten W. Kunz, Rüti, E. Blickenstorfer, Walta-
lingen, P. Huber, Affoltern, und H. Simmler, Kloten
an deren Stelle zu setzen. Für den nachträglich zu-
rückgetretenen O, Bächi, Zürich, wird F. Kübler, Zü-
rieh, gewählt. Als neue Eventual-Delegierte werden
bestimmt: F. Huber, Meilen, K. Pfister, Effretikon,
W. Zollinger, Weiacli, und R. Zweifel, Zürich.

10. Unter Allfälligem wird der am 29. Februar 1936
dem Kantonalvorstand eingereichte Antrag der Frei-
wirtschaftl. Lehrergruppe des Kantons Zürich auf
Einberufung einer Mitgliederversammlung des ZKLV
für eine Wirtschaftsaussprache diskutiert. Die abge-
gebenen Voten zeigen, dass eine solche Besprechung
von vielen Kollegen begrüsst würde. Vom Vertreter
der Freigeldbewegung wird erklärt, dass es sich an
einer solchen Mitgliederversammlung nicht darum
handle, eine Resolution zu fassen, sondern dass die
Versammlung der Klärung dienen solle.

Da unter Traktandum 10 nichts mehr vorgebracht
wird, schliesst der Vorsitzende um 17.45 Uhr die Ver-
Sammlung mit dem Dank für Erscheinen und Aus-
harren. ß.
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Jahresbericht für 1935
(Fortsetzung statt Schluss.)

19. Propaganda /ür be/rezmdete ürganrsa/iomvi und
ideeZZe Pesfrefcungen.

Die Werbetätigkeit für die Krankenkasse des
ScZiteeiz. Le/ireriereins. im Vorjahr begonnen, wurde
zu Ende geführt. Die Krankenkasse zählte 1934 557

Mitglieder aus dem Kanton Zürich, 1935 deren 639.
Ein Teil der neu hinzugekommenen Mitglieder darf
wohl dieser Werbetätigkeit verbucht werden.

In sämtlichen Schulkapiteln wurden durch die
freundliche Vermittlung der Kapitelspräsidenten Be-
Stellungen auf das «UerzeicZmis emp/eZdensicerfer
KZassenZefctüre» herausgegeben vom Jugendausschuss
des Bernischen Lehrervereins) und das «RücZierver-
zeicZmis /ür ScZiüZerZ>iZ>ZiotZie/cöra» (zusammengestellt
von der Konferenz der Schulbibliothekare der Stadt
Zürich) entgegengenommen und vermitelt. Ergebnis:
172 Bestellungen auf «Verzeichnis »; 119 auf «Bü-
cherverzeichnis ».

Der ZürcZierisc/ten ArfeeitsgemeinscZia/f /ür Ran-
cZerwege, die sich die sehr begrüssenswerte und ver-
dienstliche Aufgabe gestellt hat, durch Markierung
lohnender Fusswege Täler und Höhen unserer Hei-
mat abseits der gefährlichen und unruhigen Ver-
kelirsstrasse zugänglich zu machen, wurden die Adres-
sen der Sektionsvorstände und die Mitgliederzahl der
Sektionen herausgegeben, damit sie mit einem Aufruf
an alle Mitglieder des ZKLV gelangen konnte. Aus-
serdem wurde in einem Aufruf in Nr. 5 des P. B. und
in einem kurzen Hinweis in Nr. 10 auf die Arbeits-
gemeinschaft aufmerksam gemacht.

Durch Veröffentlichung des Aufrufes «An die
Freunde des schweizerischen Schrifttums», mit wel-
chem der ScZitceizeriscZie ScZiri/tsfeZZervereira «Freunde
des Schweizerischen Schriftstellervereins» warb, und
eines Begleitbriefes von Albin Zollinger (beides in
Nr. 17 des P. B.) sollte dem in der heutigen Zeit
schwer ringenden schweizerischen Schrifttum wenig-
stens der Wille zu helfen und Sympathie bezeugt
werden.

Die Auswirkungen solcher Aktionen sind oft schwer
zu erfassen, da eine Kontrolle meist ausgeschlossen
ist. Der Kantonalvorstand gibt sich keinen Illusionen
hin; er vergisst nicht, dass die finanzielle Situation in
mancher Lehrerfamilie angespannt ist imd auch beim
besten Willen keine Ausgaben über das absolut Not-
wendige hinaus gestattet. — Zuweilen erwächst aus
solchen Aktionen, wie z. B. aus dem Vertrieb der
Bücherverzeichnisse, dem Kantonalvorstand und sei-
nen Helfern in den Sektionen und Kapiteln, denen
an dieser Stelle besonders gedankt sei, eine immerhin
spürbare und nicht immer dankbare Kleinarbeit.

21. GesucZie um Ansknn/t, Rat und EZiZ/e.

Manchmal genügt eine kurze Besprechung, ein
Brief oder ein Telephon zu deren Erledigung, zu-
weilen nehmen sie mit Audienzen, Gängen, Briefen,
Telephonen Stunden in Anspruch. Und doch freut
sich der Vorstand immer, dass ihm soviel Vertrauen
entgegengebracht wird und dass er da und dort ge-
wissermassen von Mensch zu Mensch helfen kann.

Da sind einmal unsere Darlehensschuldner. Sehr
oft genügt es nicht, einfach Geld zu geben, um finan-
ziell schwierige Verhältnisse zu sanieren. Beratungen
aller Art müssen gegeben, Schwierigkeiten müssen

aus dem Weg geräumt, ja gelegentlich muss auch ein
bisschen erzogen werden; in einigen Fällen wird der
ganze finanzielle Gesundungsprozess durch ein Vor-
standsmitglied in einer Art von Patronat durchge-
führt.

Eine andere Gruppe sind jene jungen Kollegen,
die sich ein Delikt — zumeist ein Sittlichkeitsdelikt
an Kindern — haben zuschulden kommen lassen. Sie
verlieren ihre Stelle, zuweilen auch dann, wenn die
Strafuntersuchung zu keiner Anklageerhebung und
Verurteilung führt. In solchen Fällen zu helfen, vor
allem wieder eine Verdienstmöglichkeit zu verschaf-
fen, ist äusserst schwer. Angesichts der vielen unbe-
scholtenen stellenlosen Lehrer ist der Erziehungsrat
mit der Wiederzulassung zum Schuldienst sehr zu-
rückhaltend. In ein Arbeitsgebiet ausserhalb der
Schule hineinzukommen, ist in dieser Krisenzeit fast
unmöglich.

Mehr Erfolg war den in letzter Zeit Verhältnis-
mässig zahlreicheren Fällen beschieden, wo sich ehe-
malige Lehrerinnen, die infolge Scheidung, Verwit-
wung oder Verdienstlosigkeit des Mannes um Wieder-
Verwendung im Schuldienst bemühten.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Kantonalvor-
stand ziemhch eingehend mit 3 Haftpflichtfällen zu
befassen; in allen 3 Fällen mit glücklicher Lösung
zugunsten des Lehrers. Ueber 2 Fälle, die von beson-
ders wichtiger Bedeutung sind, wird in ausführlicher,
über den Rahmen eines Jahresberichtes hinausgehen-
der Weise noch berichtet werden.

Schliesslich seien in dieser Auslese noch jene Fälle
genannt, wo Kollegen wegen ihrer Schulführung an-
gegriffen werden oder deswegen, weil es ausserhalb
der Schule einfach nicht «geht». Da leisten die Sek-
tionsvorstände wertvolle Hilfe; gelegentlich aber be-

gibt sich auch ein Mitglied des Kantonalvorstandes
in die Gemeinde und in die Schule, um sich ein
Urteil zu bilden und um zu vermitteln.

(Schluss folgt.)

2. und 3. Vorstandssitzung
Dienstag, den 4. und II. Februar 1936 in Züric/i.

1. Es wurden 29 GeseZiä/te erledigt.
2. Der Präsident referierte über die Konferenz der

Personalverbände vom 25. Januar 1936, welche zu dem
vom Regierungsrat beschlossenen Lo/tnabban von 13 ®/o

an der Januarbesoldung Stellung nahm (siehe «Päd.
Beob.» Nr. 3). Ferner orientierte er den Vorstand
über die in der Zwischenzeit im Namen des ZKLV
vorgekehrten Massnahmen in der Frage der Revision
des Sc/iitZZeistungsgesetzes. Er teilte u. a. mit, dass als
Ergänzung unserer Eingabe zur Revision des Schul-
leistungsgesetzes eine Aufstellung gemacht worden sei,
aus der hervorgeht, dass der Lohnabbau in Staat und
Gemeinde für die Lehrerschaft zum Teil erheblich
über den kantonalen Abbausatz von 10 ®/o hinausgeht.
Angesichts dieser Tatsache erwarte die Lehrerschaft,
dass eine Sonderbelastung, wie sie mit der Revision des
Schul] eistungsgesetzes geplant ist, vom Kantonsrat ab-
gelehnt werde.

3. Die Tatsache, dass eine Kreisschulpflege eine
Pflegesitzung abhielt, zu der die Lehrervertreter nicht
eingeladen wurden, veranlasste die Lehrerschaft des
betreffenden Schulkreises zur Einreichung eines Re-
fcurses an die Zlezir/.-vse/udp/Zege. Der Entscheid der
Bezirksschulpflege, der dem Kantonalvorstand zur Ein-
sichtnahme zugestellt wurde, äussert sich dahin, dass

(43) 423



der Lehrerschaft das Vertretungsrecht in allen Pflege-
Sitzungen zukomme. Wenn die Lehrerschaft im Ein-
zelfalle aus gewissen Gründen auf das Recht verzieh-
ten wolle, könne sie es tun; von anderer Seite dürfe
ihr dies aber nicht zugemutet werden. Dagegen wur-
den die an der genannten Schulpflegesitzung gefassten
Beschlüsse als rechtskräftig erklärt, obwohl die Sitzung
in rechtswidriger Weise einberufen worden war. For-
mell sei der Rekurs der Lehrerschaft durchaus be-
gründet und berechtigt. Es habe aber praktisch keinen
Sinn, Beschlüsse, welche die Rechte und das Interesse
der Lehrerschaft nicht berühren, umzustossen, da nach
§152 des Gemeindegesetzes Beschlüsse von Gemeinde-
behörden, die mit den bestehenden Vorschriften im
Widerspruch stehen, von jedem angefochten werden
können, der dadurch persönlich benachteiligt wird.

4. Der Korrespondenzaktuar referierte über die
Durcfo/übrureg des zwischen ORF und ZKDF getroj-
jenen .1 fetommens. Er konnte mitteilen, dass die Leh-
rerdirigenten durchaus gewillt seien, sich genau an das
Abkommen zu halten. Trotzdem sei es leider noch
nicht möglich gewesen, den Bestimmungen, wonach
ein Lehrer höchstens zwei Chöre leiten dürfe, durch-
wegs nachzukommen, da es trotz der Bemühungen von
Seiten der Lehrerdirigenten noch nicht überall gelun-
gen sei, einen Ersatzdirigenten zu finden. Obwohl der
Vorstand gewillt ist, sich strikte an das Abkommen zu
halten, konnte er sich der Einsicht nicht verschliessen,
dass das Abkommen nicht zu einer Auflösung der Ver-
eine und damit zu einer Gefährdung des Volksgesanges
führen dürfe. Er heschloss daher, mit dem Ersuchen
an den OBV zu gelangen, es möchte in diesen Fällen
den Lehrern gestattet werden, einen dritten Therein
noch so lange zu leiten, bis ein Ersatzdirigent gefun-
den werden kann. Zugleich soll der OBV um Mitwir-
kung bei der Vermittlung von Chorleitern ersucht
werden. F.

Aus der Geschichte der Witwen- und
Waisenstiftung und der staatlichen Ruhe-
gehälter für zürcherische Volksschullehrer
Von Dr. Hans Kreis. (Fortsetzung.)

Die Ruhegehälter bis 1893.
«Die Ruhegehalte sind eingeführt worden, nicht

etwa um den Lehrern und Geistlichen eine Vergünsti-
gung zu gewähren und ihnen einen sorgenfreien Le-
hensabend zu sichern, sondern um den Behörden die
Mittel an die Hand zu geben, einerseits denjenigen
Lehrern und Geistlichen, welche sich zu alt und ge-
brechlich fühlten, um ihre Stelle in befriedigender
Weise versehen zu können, den freiwilligen Rücktritt
zu erleichtern, anderseits die den Anforderungen ihres
Amtes nicht mehr genügenden Lehrer und Geistlichen,
welche nicht freiwillig zurücktreten wollten, in den
Ruhestand zu versetzen», schrieb der Regierungsrat
1893 in einer Weisung an den Kantonsrat. Damit be-
antwortete er wohl mit Recht die Frage, ob bei der
Einführung der Ruhegehälter das Interesse des Staates
oder das seiner Diener das Primäre gewesen sei, im
erstem Sinn. Der Kanton Zürich befand sich zweifei-
los in den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts
hinsichtlich der Volksschule in einer Notlage. Der Er-
folg seiner Bestrebungen auf diesem Gebiete hing ganz
wesentlich ab von der Ersetzung der alten, grösstenteils
unfähigen Schulmeister durch bessere, besonders am
neuen Seminar ausgebildete Lehrer. Durch die Ein-

führung der Ruhegehälter sorgte man, dass dieser Pro-
zess sich ohne allzu grosse Härte für die Betroffenen
auf eine des liberalen Staates würdige Art vollzog.

In der Geschäftsordnung des Erziehungsrates vom
28. September 1831 war dieser Behörde die Befugnis
erteilt, «in Fällen, wo es sich nicht um Bestrafung
eines Vergehens handelt, aber das Wohl einer öffent-
liehen Lehranstalt aus andern Gründen die Fortsetzung
des Unterrichts durch den bisherigen Lehrer nicht
gestattet», auf längere oder kürzere Zeit einen Ad-
junkten oder Vikar abzuordnen und festzusetzeil, ob
und wieviel der Lehrer an die Besoldung der Hilfe-
kraft beizutragen habe, beides unter Vorbehalt des
Rekurses an den Regierangsrat. Das genau ein Jahr
später in Kraft getretene I/nterricbtsgesetz sah 30 bis
40 Additamente von je 40 bis 60 Fr. vor, «um die An-
Stellung von Lehrgehilfen für altersschwache oder
dienstunfähig gewordene Lehrer oder deren Ver-
Setzung in den Ruhestand zu erleichtern». Es beliess
dem Erziehungsrat das Recht, auf den Bericht der be-
treffenden Schulpflege hin zu bestimmen, ob die Er-
gänzung der Gehilfenbesoldung zu Lasten des Lehrers
oder der Pflege gehen solle. Der Lehrer, der somit
nach dieser ältern Praxis entlastet wurde, bezog seine
Besoldung weiter, konnte aber gehalten werden, einen
Teil derselben an die Entschädigung des Vikars abzu-
treten. Das war auch noch der Fall nach dem BesoZ-

dwngsgesefz vom 15. Dezember 1845, das die nunmehr
auf 60 bis 150 Fr. erhöhten und durch keine Höchst-
zahl mehr beschränkten Additamente, sofern sie in
den Ruhestand versetzten Lehrern zukamen, zum
erstenmal «Ruhegehalte» nennt. Massgebend für den
Erziehungsrat hei der Bestimmung der Höhe des aus-
zurichtenden Betrages waren die bisherige Besoldung
und die sonstigen Verhältnisse des Lehrers. Genauer
wurden einige dieser letzteren im I/nterrichtsgesefz
vom 28. Dezember 1859 angeführt (Zahl der Dienst-
jähre, Vermögensverhältnisse, Art der bisherigen Lei-
stungen). Dieses Gesetz sicherte den Lehrern, die
«nach wenigstens dreissigjährigem Schuldienste aus
Alters- oder Gesundheitsrücksichten mit Bewilligung
des Erziehungsrates freiwillig in den Ruhestand tre-
ten» und solchen, die von dieser Behörde aus gleichen
Gründen des Schuldienstes enthoben wurden, ein le-
benslängliches staatliches Ruhegehalt zu von minde-
stens der Hälfte ihres bisherigen Bareinkommens, das

Schulgeld ausgeschlossen. Lehrer, «welche aus andern
unverschuldeten Ursachen» ihre Stelle nicht mehr ver-
sehen konnten, hatten, vorausgesetzt, dass sie selbst
um ibre Entlassung einkamen, Anrecht auf die gleiche
Pension; geschah die Entfernung von der Stelle durch
Beschluss des Erziehungsrates, so sollte in der Regel
an Stelle des Ruhegehaltes eine Aversalsumme treten.
Das Gesetz bestimmte also wohl eine untere Grenze
für das Ruhegehalt, gab aber dem Erziehungsrat an-
heim, im Einzelfall die obere festzusetzen. Es liegt
nun auf der Hand, dass dies nicht immer zur Zu-
friedenheit des Zurückgetretenen geschehen sein wird,
wenn er mehr erwartet hatte. Aber auch die Bevöl-
kerung mochte, besonders soweit sie dem «Pensionen-
wesen» abhold war, leicht geneigt sein, in den diesbe-
züglichen Beschlüssen des Erziehungsrates Willkür zu
erblicken und ihm den Vorwurf zu machen, er springe
mit Staatsgeldern leichtfertig um. Die Geschehnisse
des Jahres 1893 lieferten den Beweis, dass tatsächlich
eine starke, den Ruhegehältern feindliche Strömung
im Volke vorhanden war.
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